
 
Information zu Reach 

FG 

Produkttechnik I: Stand der Vorregistrierung 01.12.2008 

 

 

Das Europäische Parlament hat am 13.12.2006 mit großer Mehrheit die Verordnung EG Nr. 1907/2006 

zur Registrierung, Bewertung und Beschränkung chemischer Stoffe (Reach = Registration, Evaluation, 

Authorisation of Chemicals) angenommen. 

Der EU-Umweltrat hat am 18.12.2006 dem Gesetzentwurf einstimmig zugestimmt. 

Am 01.06.2007 ist die Reach-Verordnung in Kraft getreten. 

Am 01.06.2008 begann die Vorregistrierung der Phase-in-Stoffe. 

Am 30.11.2008 endete die Vorregistrierung der Phase-in-Stoffe. 

 

Seit dem Inkrafttreten von Reach haben wir insbesondere folgende Schritte unternommen: 

- Überprüfung aller eingesetzten Chemikalien. 

- Prognose der benötigten Mengen im gesamten Portfolio. 

- Prüfung der Bezugsquellen und Ergänzung um Alternativen. 

- Prüfung von alternativen Chemikalien für unsere Anwendungen. 

- Abfrage der Lieferanten, ob die Vorregistrierung der Chemikalien erfolgt oder beabsichtigt ist. 

- Abfrage der Lieferanten, ob in der Vorregistrierung unsere spezifische Verwendung der Chemikalien 

enthalten ist. 

 

Die finale Registrierung der Chemikalien muss nunmehr, abhängig von der produzierten Jahresmenge, 

bis zum 01.12.2010 bzw. zum 01.06.2013 bzw. bis zum 01.06.2018 erfolgen. 

 

Aufgrund der bisherigen Vorarbeiten und der Rückmeldungen unserer Lieferanten können wir gegenüber 

unseren Kunden folgende Aussagen machen: 

Alle Chemikalien, die in unseren Produkten enthalten sind, erfüllen mindestens eines der unten 

genannten Kriterien: 

- Die Chemikalie ist von der Reach-Verordnung ausgenommen. 

- Die Chemikalie ist von der Registrierung befreit. 

- Die Chemikalie ist vorregistriert bzw. es liegt eine entsprechende Zusage vor und unsere spezifische 

Verwendung ist gleichzeitig Bestandteil der Vorregistrierung. 

- Für Chemikalien, für die die Vorregistrierung nicht vorgesehen ist bzw. für die die Prognose zur finalen 

Registrierung schlecht ist oder bei denen die spezifische Verwendung nicht explizit Teil der 

Vorregistrierung ist, haben wir Alternativen identifiziert und positiv geprüft. 

- Für Chemikalien, die in vergleichbarer Qualität von mehreren Herstellern / Inverkehrbringern angeboten 

werden, haben wir diejenigen Lieferanten identifiziert und ausgewählt, die eine Vorregistrierung der 

Chemikalie inklusive unserer spezifischen Verwendung durchgeführt haben. 

 

Somit können wir garantieren, dass wir alle unsere Produkte auch künftig unter Reach mit den 

zugesagten technischen Eigenschaften und gemäß den bisherigen Spezifikationen fertigen können. 
 
 
Wilnsdorf, den 01.12.2008 
Stauf Klebstoffwerk GmbH 

 


